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für Recht erkannt:

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 23. August 2011 - 2 K 1780/09 - wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

Die Revision wird nicht zugelassen.
Tatbestand
Der Kläger wendet sich gegen die Erhebung eines Schmutzwasserbeitrags.1

Er ist im Satzungsgebiet des beklagten Zweckverbands Eigentümer eines 7.090 m2 großen Grundstücks (Flurstück Nr.  F1., Grundbuch von Z....... Blatt ..., lfd. Nr. ..), das mit einem Mehrfamilienhaus (G................. Nr. .) bebaut ist. Das Mehrfamilienhaus verfügt über zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss. Es steht teilweise auf dem ebenfalls dem Kläger gehörenden, hier nicht streitgegenständlichen Nachbargrundstück (Flurstück Nr.  F2.). Für das streitgegenständliche Grundstück wurde mit Bescheid BN.......... vom 8. Dezember 2008 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 3. November 2009 ein Schmutzwasserbeitrag von 2.398,44 € festgesetzt, indem nach Teilflächenabgrenzung eine verbleibende Teilfläche von 869 m2 mit einem Nutzungsfaktor wegen dreigeschossiger Bebaubarkeit von 2,0 und einem Beitragssatz von 1,38 € je m2 Nutzungsfläche multipliziert wurde.2

Grundlage der Beitragserhebung ist die Satzung des Beklagten über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 3. Juni 2008 (Abwassersatzung - AbwS), der die Globalberechnung vom 12. Oktober 2005 für den Prognosezeitraum 1994 bis 2010 zugrunde liegt (Globalberechnung 2005). Die Bescheide ergingen unter dem Briefkopf des Beklagten, aber unter der Postanschrift sowie der Telefon- und Fax-Nummer eines Ansprechpartners des privaten Geschäftsbesorgers des Beklagten, der Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft K..... (E..........), der mit Vertrag vom 18. Dezember 2000 die Betriebsführung der öffentlichen Abwasseranlagen des Beklagten und mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 15. Dezember 2003 die Durchführung der Abwasserbeitragsveranlagung im Verbandsgebiet übertragen worden sind. Der Ausgangsbescheid enthielt den Hinweis, dass er maschinell erstellt wurde und keiner Unterschrift bedürfe. Der Widerspruchsbescheid wurde vom Verbandsvorsitzenden, dem Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde des Beklagten, eigenhändig unterzeichnet.3

Das Verwaltungsgericht hat die dagegen erhobene Klage vom 30. November 2009 mit Urteil vom 23. August 2011 - 2 K 1780/09 - abgewiesen. Der Beklagte habe den Schmutzwasserbeitrag auf Grundlage seiner Abwassersatzung aus den im Widerspruchsbescheid dargelegten Gründen richtig festgesetzt. Der Nutzungsfaktor von 2,0 treffe angesichts der dreigeschossigen Umgebungsbebauung zu. Der Kläger habe nicht mittels einer konkreten Berechnung nachgewiesen, dass der von ihm behauptete Fehler in der Globalberechnung (unzutreffend angesetztes Betriebskapital infolge unrichtig berücksichtigter Fördermittel) zu einem überhöhten Beitragssatz geführt habe. Auch sei der maschinell ohne Unterschrift erstellte Ausgangsbescheid ausweislich seiner Überschrift vom Beklagten und nicht vom privaten Geschäftsbesorger erlassen worden. Die Rechtsprechung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts, wonach der Zweckverband über eigene qualifizierte Angestellte verfügen müsse, um wirksam Bescheide erlassen zu können, während die Verbandsversammlung und der nur repräsentative Aufgaben wahrnehmende Vorsitzende dafür nicht ausreiche, sei nicht auf sächsisches Recht übertragbar. Hier verfüge der Zweckverband mit der Verbandsversammlung und dem Vorsitzenden über wirksam handlungsfähige Organe. Der Verbandsvorsitzende sei nicht nur Vorsitzender der Verbandsversammlung und Leiter der Verbandsverwaltung, sondern vertrete den Zweckverband, werde für ihn also hoheitlich tätig. Zudem könne der Zweckverband in der Verbandssatzung frei bestimmen, ob er hauptamtliche Bedienstete habe.4

Zur Begründung seiner mit Beschluss des Senats vom 8. März 2012 - 5 A 744/11 - wegen ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit des Urteils zugelassenen Berufung trägt der Kläger vor, der Beklagte habe die angefochtenen Bescheide zwar äußerlich formal, aber nicht inhaltlich selbst erlassen. Außer seinem nur ehrenamtlich tätigen Verbandsvorsitzenden, der wegen der Vielzahl zu fertigender Bescheide und mangels verwaltungsrechtlich qualifizierter Ausbildung die ihm zur Unterschrift vorgelegten Bescheide nicht eigenständig inhaltlich beurteilen könne, verfüge der Beklagte über kein eigenes Personal und habe sich im Geschäftsbesorgungsvertrag auch keine ausreichenden Einwirkungsrechte auf den privaten Geschäftsbesorger vorbehalten. Dies gehe über eine bloße Verwaltungshilfe hinaus und verstoße, da es um den Erlass vollstreckbarer Abgabenbescheide und dadurch drohende Grundrechtseingriffe gehe, gegen Art. 33 Abs. 4 GG und Art. 91 Abs. 1 SächsVerf sowie gegen den Grundsatz der Selbstorganschaft, der den Beklagten verpflichte, das zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Geschäftsgangs nötige Personal einzustellen. Eine gesetzliche Ermächtigung für dieses Vorgehen habe es bei Erlass der Bescheide nicht gegeben. § 63 Abs. 4 SächsWG in der damaligen, bis 7. August 2013 geltenden Fassung (a. F.) sei wegen der fehlenden Rechtsverordnung nach § 63 Abs. 4 Satz 7 SächsWG a. F. nicht anwendbar. Aufgrund der eigenen demokratischen Legitimation der Organe von Gemeinden und Zweckverbänden seien diese grundsätzlich verpflichtet, die ihnen obliegenden Selbstverwaltungsaufgaben auch selbst zu erfüllen. Dies erfordere die Anstellung des dafür nötigen eigenen Fachpersonals, um einen ordnungsgemäßen Geschäftsgang sowie die inhaltlich und fachlich qualifizierte Kontrolle durch den Zweckverband und die in Art. 92 Abs. 1 SächsVerf vorgeschriebene Unparteilichkeit der Aufgabenerfüllung zu sichern. Der Beklagte müsse die gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2 SächsKomZG i. V. m. § 61 Abs. 2, § 62 SächsGemO erforderlichen Bediensteten haben, da ihm als Vollzweckverband die Aufgabe der Abwasserbeseitigung samt Beitragshoheit vollständig übertragen worden sei. Daran fehle es jedoch.5

Die angegriffenen Bescheide seien auch deshalb rechtswidrig, weil die Abwassersatzung vom 3. Juni 2008 unwirksam sei. Betriebskapital und Beitragssatz seien zu hoch festgesetzt. Niederschlagsentwässerungskosten seien in die Schmutzwasserbeiträge eingeflossen. Der Beklagte verfüge über Schmutz-, Niederschlags- und Mischwasserkanäle. Der Wert aller Niederschlagsentwässerungsanlagen betrage nach der Globalberechnung 11.250.954,00 €. Es sei kaum möglich, diesen Betrag, der vor Inkrafttreten der Abwassersatzung durch einen Vollentsorgungsbeitrag für Schmutz- und Niederschlagswasser mit finanziert worden sei, nunmehr über Niederschlagsentwässerungsgebühren zu finanzieren, aber den bisherigen Beitragssatz, der jetzt nur noch das Schmutzwasser betreffe, unverändert zu lassen. Zudem liege der Fördermittelanteil an den vom TAZ H.......... übernommenen, bis 1999 errichteten Anlagen nur bei 28,65 %, während er bei Globalberechnungen anderer Zweckverbände aus der damaligen Zeit in der Regel zwischen 45 % und 75 % gelegen habe. Bereits bei einer Förderung zu 40 % (statt 28,65 %) unterschreite der höchstens angemessene Beitragssatz den in der Satzung festgesetzten Beitragssatz, so dass dieser rechtswidrig sei. Bei einer Förderung zu 73 % (statt 28,65 %) gelte dies sogar für den höchstzulässigen Beitragssatz. Demzufolge seien alle Fördermittelbescheide vorzulegen und zu überprüfen, aus denen sich die Zuordnung der Förderung zur Schmutzwasserentsorgung und zur Niederschlagsentwässerung ergebe. Die Ortslage Z......., in der auch seine Grundstücke lägen, sei in der Globalberechnung weder auf der Kosten- noch der Flächenseite erwähnt. Die Grundstücke in Z....... seien daher entweder mangels Anschlusses an die beitragsfinanzierte Abwassereinrichtung schon nicht beitragspflichtig oder die Globalberechnung sei unheilbar fehlerhaft, weil nicht davon ausgegangen werden könne, dass der Fehler nach § 2 Abs. 2 SächsKAG unbeachtlich sei. Es könne nicht ihm obliegen, dies mittels komplizierter Berechnungen nachzuweisen. Jedenfalls dürfe kein einheitlicher Beitrag trotz technisch getrennter Anlagen erhoben werden. Denn eine eigene zentrale Kläranlage existiere nur für B……... Ansonsten werde ein Kanalnetz betrieben, das das Abwasser der nicht dem Beklagten gehörenden Kläranlage H.......... zuführe.6

Schließlich sei sein Grundstück fehlerhaft veranlagt. Es sei an die Container-kläranlage in Z....... und damit nicht an die zentrale Abwassereinrichtung des Beklagten angeschlossen. Aus dieser Containerkläranlage werde das dort anfallende, ungereinigte Abwasser zum zentralen Klärwerk abgefahren, so dass die Entsorgung dezentral erfolge. Auch weise die Umgebungsbebauung überwiegend nicht drei-, sondern zweigeschossige Wohngebäude mit ausgebauten Dachgeschossen auf, deren Höhe jeweils nur über weniger als zwei Dritteln der Dachgeschossfläche 2,30 m betrage. Die bloße Inaugenscheinnahme durch das Verwaltungsgericht sei ungenügend, um dies bei den ausgebauten Dachgeschossen der Umgebung prüfen zu können.7

Der Kläger beantragt,8

das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 23. August 2011 - 2 K 1780/09 - zu ändern und den Bescheid Nr.  BN.......... vom 8. Dezember 2008 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 3. November 2009 aufzuheben.
Der Beklagte beantragt,9

die Berufung zurückzuweisen.
Er trägt vor, er betreibe die öffentliche Einrichtung, deren Anlagen sein Eigentum seien, als ein nichtwirtschaftliches Unternehmen nach Eigenbetriebsrecht. Die Verbandssatzung bestimme, dass er keine hauptamtlichen Bediensteten beschäftige und sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen könne, hier der E.........., die als Verwaltungshelfer mit der Betriebsführung und der Vorbereitung der Bescheide beauftragt, aber nicht hoheitlich tätig sei. Bescheide erlasse und unterzeichne der Verbandsvorsitzende als Eigenbetriebsleiter, es sei denn, dessen Unterschrift sei wegen maschineller Erstellung der Bescheide entbehrlich. Jedoch sei spätestens durch die eigenhändige Unterzeichnung des Widerspruchsbescheids Heilung eingetreten. Der Verbandsvorsitzende habe mit seiner Unterschrift und deren Beweis-, Garantie- und Identifikationsfunktion die Verantwortung für den Inhalt des Widerspruchsbescheids übernommen und nicht nur dem vorherigen Tätigwerden eines Privaten zugestimmt. Er habe somit nach außen von Anfang an selbst entschieden. Deshalb finde sich auf dem Widerspruchsbescheid neben der Telefonnummer des Geschäftsbesorgers auch die des Verbandsvorsitzenden. Nichts anderes gelte für den Ausgangsbescheid, der als Geschäft der laufenden Verwaltung als gebundene und serielle Entscheidung in automatisierter Form habe ergehen können. Denn der Erlass von Bescheiden im Bereich des eigenen Tätigkeitsfelds, deren Grund und Höhe durch Satzungsrecht weitgehend vorgezeichnet seien, zähle zu den typischerweise zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendigen täglich wiederkehrenden Maßnahmen. Eigene Beschäftigte müsse der Zweckverband nicht haben. Dies bestimme allein die Verbandssatzung. Die „Selbstorganschaft“ mit ihrer Pflicht, Personal vorzuhalten, möge für Gemeinden mit ihrer umfassenden Aufgabenbefugnis gelten, nicht aber für einen Zweckverband, der nur eine Abwassereinrichtung betreibe.10

Betriebskapital und Beitragssatz in der Satzung seien fehlerfrei festgesetzt. Die aus der TAZ-Entflechtung 1999 übernommenen Fördermittel seien schmutzwasserbezogen. Selbst wenn sie teilweise das Niederschlagswasser betreffen würden, sei dies unschädlich, da dann die Fördermittel beim Schmutzwasser zu hoch und das höchstens zulässige Betriebskapital zu niedrig angesetzt sei. Investitionskosten für die Niederschlagsentwässerung seien nicht in die Schmutzwasserbeiträge eingeflossen. Er habe in der Globalberechnung 2005 die beiden Kostenmassen der Vollständigkeit halber und weil es zu einem geringen Teil noch eine Mischentwässerung gebe, getrennt erfasst und auch bei den Fördermitteln entsprechend differenziert. Die Beitragskalkulation stütze sich aber allein auf die Schmutzwasserkosten. Die Fördermittelquote sei nicht anzuzweifeln. Sie betrage beim angemessenen Betriebskapital 53,36 %, beim höchstzulässigen Betriebskapital 39,68 %. Selbst wenn letztere auf 70 % erhöht werde, liege der höchstzulässige noch über dem festgesetzten Beitragssatz. Zumindest flächenseitig führe die Globalberechnung 2005 auch die Ortslage Z....... auf.11

Schließlich seien die Grundstücke des Klägers im Trennsystem leitungsgebunden an eines seiner zentralen Klärwerke angeschlossen und damit beitragspflichtig. Dieses Klärwerk in Z....... (Investitionssumme etwa 170.000,00 €) habe eine Kapazität von 160 Einwohnerwerten und verfüge über eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser aus einer biologisch wirkenden Abwasserbehandlungsanlage in ein Gewässer sowie eine wasserrechtliche Genehmigung zum Bau und Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage. Es sei keine „Containerkläranlage“. Die Abfuhr aus der kleinen Kläranlage diene der Reinigung von angefallenem Schlamm und sei technisch ebenso notwendig, wie bei großen Klärwerken. Der dem Beitrag zugrunde gelegte Nutzungsfaktor treffe ebenfalls zu. In der Umgebung gebe es dreigeschossig bebaute Grundstücke. Dass Grundstücke teilweise dreigeschossig bebaut seien, habe der Kläger erstinstanzlich selbst eingeräumt. Dies sei auch vom Verwaltungsgericht im Ortstermin festgestellt und dem vom Kläger nicht widersprochen worden.12

Dem Senat liegen die Gerichtsakten (zwei Bände), die Verwaltungsakten des Beklagten (eine Heftung) sowie die Globalberechnung 2005 (eine Heftung und ein Ordner) vor, auf deren Inhalt wegen der weiteren Einzelheiten verwiesen wird.13

Entscheidungsgründe
Die zulässige Berufung des Klägers, über die mit Zustimmung der Beteiligten ohne weitere mündliche Verhandlung entschieden werden kann (§ 125 Abs. 1, § 101 Abs. 2 VwGO), ist unbegründet.14

1. Die Klage ist zulässig, insbesondere als Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 VwGO statthaft, weil mit ihr die Aufhebung eines Verwaltungsakts, des Bescheids BN.......... vom 8. Dezember 2008 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 3. November 2009 begehrt wird. Bereits der Ausgangsbescheid vom 8. Dezember 2008 ist ein gemäß § 42 Abs. 1 VwGO anfechtbarer Verwaltungsakt i. S. v. § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b SächsKAG i. V. m. § 118 Abs. 1 Satz 1 AO, so dass für den Widerspruchsbescheid nichts anderes gilt. Dass der Ausgangsbescheid inhaltlich vollständig vom privaten Geschäftsbesorger in maschineller Form erstellt und deshalb ohne Unterschrift des Verbandsvorsitzenden versandt wurde (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b SächsKAG i. V. m. § 119 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 AO), führt nicht dazu, dass es sich um einen Scheinverwaltungsakt (Nichtakt) handelt.15

Die Erhebung eines Abwasserbeitrags gemäß den §§ 17 ff. SächsKAG für ein Grundstück stellt eine auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtete Entscheidung zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts i. S. v. § 118 Abs. 1 Satz 1 AO dar. Diese Entscheidung wurde im Ausgangsbescheid auch zurechenbar von einer Behörde, dem Beklagten als Träger hoheitlicher Gewalt mit der Befugnis zur Abwasserbeitragserhebung (§§ 45, 46 und § 60 Abs. 3 SächsKomZG i. V. m. § 3 Abs. 2 und 5 der Verbandssatzung des Beklagten), getroffen. Da der Ausgangsbescheid ausschließlich den Beklagten als erlassende Behörde bezeichnet, konnte der objektive Erklärungswert des Bescheids von seinem Empfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs (vgl. zur Auslegung von Verwaltungsakten: BVerwG, Beschl. v. 31. Januar 2008 - 7 B 48.07 -, juris Rn. 6) nur als eine Entscheidung des Beklagten, mithin einer Behörde, verstanden werden. Dass die im Bescheid als Bearbeiter benannte Person sowie die angegebene Anschrift und Telefonnummer nicht zum Beklagten, sondern zu dessen privatem Geschäftsbesorger gehören, ist für den Empfänger des Bescheids nicht ersichtlich. Selbst wenn er dies aufgrund der Gesamtumstände erkennen konnte, würde das nicht bedeuten, dass der Bescheid auch vom privaten Geschäftsbesorger erlassen wurde, sondern nur, dass dieser für Rückfragen und Informationen zur Verfügung steht.16

In solchen Fällen, in denen die streitige Maßnahme eine Behörde als Entscheidungsträger ausweist, sie intern jedoch ein Privater getroffen hat, ist es für die Annahme eines Verwaltungsakts in Abgrenzung von einem Nichtakt (Scheinverwaltungsakt) erforderlich, aber auch genügend, dass die nach außen in Erscheinung tretende Behörde das Tätigwerden des Privaten als Geschäftsbesorger veranlasst hat, der Geschäftsbesorger also mit ihrem Wissen und Wollen tätig geworden ist. Dies ist der Fall, wenn die vom Geschäftsbesorger durchzuführende Tätigkeit ihrer Art und ihrem Umfang nach so hinreichend genau bestimmt ist, dass ohne Weiteres feststellbar ist, ob er sich im Rahmen der ihm übertragenen Tätigkeit gehalten hat. Dafür genügt es, wenn durch den Geschäftsbesorgungsvertrag und die vom Hoheitsträger erlassenen satzungsrechtlichen Regelungen die Grundlage für das Tätigwerden des Geschäftsbesorgers geschaffen und dadurch der Umfang der Aufgabenwahrnehmung im Einzelnen festgelegt wurde. Bewegt sich der Geschäftsbesorger innerhalb dieses Rahmens, ist sein Tätigwerden dem Hoheitsträger als eigenes Handeln zuzurechnen (BVerwG, Urt. v. 23. August 2011 - 9 C 2.11 -, juris Rn. 9; dem folgend: SächsOVG, Beschl. v. 23. Februar 2012 - 5 A 331/10 -, juris Rn. 8 bis 10).17

So liegt der Fall hier. Der private Geschäftsbesorger des Beklagten wurde mit Vertrag vom 18. Dezember 2000 mit der Betriebsführung der öffentlichen Abwasseranlagen des Beklagten in dessen Namen und für dessen Rechnung im Verbandsgebiet beauftragt. Ihm wurden die Abwasseranlagen mit der Maßgabe übergeben, die Aufgaben der Abwasserentsorgung und -reinigung unter Beachtung aller rechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke zu erfüllen, wobei der Beklagte Eigentümer der Grundstücke und Anlagen und auch Träger der Abwasserentsorgung und -reinigung bleiben, aber keine eigenen Mitarbeiter beschäftigen sollte (§§ 1 und 2 des Vertrags). Im Sinne einer umfassenden technischen und kaufmännischen Betriebsführung war der Geschäftsbesorger auch verpflichtet, im Bedarfsfall weitere dem Beklagten obliegende Aufgaben bei der Abwasserentsorgung und -reinigung zu übernehmen (§ 3 Satz 2 des Vertrags). Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 15. Dezember 2003 wurde der private Geschäftsbesorger mit der Durchführung der Abwasserbeitragsveranlagung nach Inkrafttreten der Abwassersatzung unter weiteren Vorgaben (Veranlagung nach Straßenzügen, nochmalige Plausibilitätsprüfung der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort bezüglich der Globalberechnung) beauftragt. Der Beklagte hat daher mit Wissen und Wollen das Tätigwerden seines Geschäftsbesorgers bei der Beitragsveranlagung veranlasst, dafür durch den Geschäftsbesorgungsvertrag vom 18. Dezember 2000, den Beschluss der Verbandsversammlung vom 15. Dezember 2003 und den Erlass seiner Abwassersatzung vom 3. Juni 2008 die Grundlagen geschaffen und mit diesen Vorgaben auch den Umfang der Aufgabenwahrnehmung im Einzelnen festgelegt. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der private Geschäftsbesorger den dadurch gesetzten Rahmen bei der Erstellung der Beitragsbescheide verlassen hat.18

Ob sich der Beklagte ausreichende Einwirkungsrechte auf den privaten Geschäftsbesorger vorbehalten und die Grenzen zulässiger Verwaltungshilfe überschritten hat, ist eine Frage der Rechtmäßigkeit des Ausgangsbescheids, betrifft aber nicht dessen Qualifikation als Verwaltungsakt. Dafür ist nur maßgebend, ob die äußerlich in Form eines Verwaltungsakts ergangene Maßnahme auch tatsächlich einem Hoheitsträger zuzurechnen ist, was hier - wie dargelegt - zutrifft.19

2. Die somit zulässige Klage ist aber unbegründet. Der Bescheid BN.......... vom 8. Dezember 2008 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 3. November 2009 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).20

a) Der Ausgangsbescheid vom 8. Dezember 2008 ist zwar rechtswidrig, weil er inhaltlich vollständig vom privaten Geschäftsbesorger erstellt und versandt wurde. Dieser Mangel wurde jedoch durch Erlass des Widerspruchsbescheids geheilt.21

aa) Der Ausgangsbescheid ist mangels Rechtsgrundlage für den Umfang, in dem die Beauftragung des privaten Geschäftsbesorgers erfolgte, rechtswidrig.22

(1) Kommunalabgabenbescheide, die dem Aufgabenträger zwar als Verwaltungsakte zurechenbar sind, aber inhaltlich ausschließlich von einem privaten Geschäftsbesorger erlassen wurden, sind ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage rechtswidrig. Dies stellt keine bloße Verwaltungs- und Erfüllungshilfe dar, weil der Helfer eigenständig die vollständige Einzelveranlagung übernimmt, und verstößt gegen den Grundsatz der Selbstorganschaft, der Gemeinden (und auch Zweckverbände, soweit ihnen gemeindliche Aufgaben übertragen wurden) verpflichtet, ihre Aufgaben grundsätzlich durch eigene Verwaltungseinrichtungen, d. h. mit eigenem Personal, eigenen Sachmitteln und eigener Organisation wahrzunehmen (BVerwG, Urt. v. 23. August 2011 - 9 C 2.11 -, juris Rn. 12 bis 14; SächsOVG, Beschl. v. 23. Februar 2012 - 5 A 331/10 -, juris Rn. 12 bis 16; SächsOVG, Urt. v. 3. Dezember 2013 - 4 A 567/11 -, juris Rn. 23/24).23

So lag der Fall auch hier, weil der Ausgangsbescheid auftragsgemäß ohne weitere Prüfung des Beklagten ausschließlich vom privaten Geschäftsbesorger erstellt und versandt wurde. Zwecks eigenhändiger Unterzeichnung mussten dem Verbandsvorsitzenden nur Widerspruchs- und Abhilfebescheide vorgelegt werden. Maschinell erstellte Bescheide, wie der Ausgangsbescheid, bei denen die Unterschrift grundsätzlich entbehrlich ist, wurden dem Verbandsvorsitzenden des Beklagten, der sonst über keine Bediensteten verfügt, hingegen nicht vorgelegt, wie er selbst vorgetragen hat.24

(2) Eine Rechtsgrundlage für dieses Vorgehen existierte bei Erlass des Ausgangsbescheids vom 8. Dezember 2008 nicht. § 4 SächsKAG, der eine solchen Aufgabenübertragung regelt, ist erst am 18. November 2012 in Kraft getreten (Art. 6 des Gesetzes zur Erleichterung freiwilliger Gebietsänderungen vom 18. Oktober 2012, SächsGVBl. S. 562, 566). § 63 Abs. 3 SächsWG in der damaligen, bis 7. August 2013 geltenden Fassung (a. F.) ermächtigte nicht zu einer so weitgehenden Aufgabenübertragung, sondern nur zur Einschaltung eines Verwaltungshelfers (vgl. SächsOVG, Beschl. v. 22. November 2001 - 4 BS 341/02 -, juris Rn. 3), während es für eine Anwendung des § 63 Abs. 4 SächsWG a. F. an der dafür nötigen Rechtsverordnung gemäß § 63 Abs. 4 Satz 7 SächsWG a. F. fehlte. Im Übrigen führte die nach § 63 Abs. 3 und 4 SächsWG a. F. in unterschiedlichem Umfang mögliche Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf Personen des Privatrechts in keinem Fall zu deren Berechtigung, inhaltlich Abwasserabgabenbescheide zu erstellen. Dieses Recht blieb je nach Umfang der Aufgabenübertragung entweder ausschließlich beim Selbstverwaltungsträger oder die Person des Privatrechts war nur berechtigt, privatrechtliche Entgelte von den Benutzern der Einrichtung zu erheben (ausführlich m. w. N.: SächsOVG, Beschl. v. 24. September 2004 - 5 BS 119/04 -, juris Rn. 8 bis 18 und 30).25

Auch § 57 Abs. 1 SächsKomZG ist keine Grundlage für eine so weitgehende Aufgabenübertragung auf eine Privatperson. Danach bestimmt zwar die Verbandssatzung, ob der Zweckverband hauptamtliche Bedienstete hat; auch sind § 61 Abs. 2 und § 62 SächsGemO nur anzuwenden, soweit es die Größe des Zweckverbandes rechtfertigt. Jedoch folgt daraus im Umkehrschluss nicht, dass der Zweckverband, wenn seine Verbandssatzung bestimmt, dass er keine hauptamtlichen Bediensteten beschäftigt (wie hier § 3 Abs. 8 der Verbandssatzung des Beklagten), einen privaten Geschäftsbesorger inhaltlich vollständig mit der Erstellung und Versendung von Abgabenbescheiden beauftragen darf. Für ein solches Verständnis gibt die Vorschrift schon deshalb nichts her, weil ein Zweckverband, selbst wenn er keine hauptamtlichen Bediensteten hat, seine Aufgaben statt vollständig durch einen privaten Geschäftsbesorger auch durch ehren- und nebenamtliche eigene Bedienstete sowie mit Hilfe des Personals der Mitgliedsgemeinden wahrnehmen könnte. § 57 Abs. 1 SächsKomZG regelt mithin nur, in welchem Umfang ein Zweckverband zur Erfüllung seiner Aufgaben eigenes Personal vorhalten muss, nicht aber, ob und in welchem Umfang er seine Aufgaben auf Personen des Privatrechts übertragen darf.26

Auch folgt entgegen der Ansicht des Beklagten daraus, dass der Ausgangsbescheid in maschineller Form erstellt wurde und deshalb gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b SächsKAG i. V. m. § 119 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 AO keiner Unterschrift oder Namenswiedergabe des Behördenleiters (des Verbandsvorsitzenden, § 56 Abs. 3 Satz 1 SächsKomZG) bedurfte, nichts anderes. Die Vorschrift soll den Erlass von Verwaltungsakten vereinfachen, wenn sich die Behörde der modernen elektronischen Hilfen bedient. Dem Bedürfnis des Empfängers nach rechtssicherer Unterrichtung über Inhalt und Verbindlichkeit des erlassenen Verwaltungsakts wird durch den Hinweis Rechnung getragen, der Bescheid sei mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung gefertigt und ohne Unterschrift gültig. An der persönlichen Verantwortung der Bediensteten der Behörde für den Erlass eines solchen Bescheides ändert sich nichts, da die Bediensteten die nötigen Werte in die elektronische Datenverarbeitung eingeben (vgl. BFH, Urt. v. 15. April 1981, BFHE 133, 251, 252; ebenso zur inhaltsgleichen Vorschrift in § 37 VwVfG: BVerwG, Urt. v. 22. Januar 1993 - 8 C 57.91 -, juris Rn. 14).27

Die Verantwortung der Behörde für den Inhalt des Bescheids fehlt jedoch, wenn dessen Erstellung und Versendung - ohne Rechtsgrundlage - vollständig auf eine Person des Privatrechts übertragen wird, deren Bedienstete die nötigen Werte anstelle der Bediensteten der Behörde in die elektronische Datenverarbeitung eingeben. Der Hinweis, der Bescheid sei mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung gefertigt und ohne Unterschrift gültig, vermittelt dem Empfänger des Bescheids dann nicht mehr die erforderliche Rechtssicherheit, weil die Behörde keine Kontrolle mehr über den Inhalt des erlassenen Bescheids hat. Dies gilt auch dann, wenn die Bediensteten des privaten Geschäftsbesorgers, wie hier, nur noch die satzungsmäßig vorgegebenen, dem jeweiligen Grundstück bzw. Beitragsschuldner zuzuordnenden Rechengrößen in die Datenverarbeitung eingegeben und der Bescheid anschließend ohne weiteren Entscheidungsspielraum automatisch erstellt wird. Auch dann muss der jeweilige Mitarbeiter des privaten Geschäftsbesorgers noch über die richtige Zuordnung der Daten entscheiden und trifft damit allein die Entscheidung über die zu erhebende Abgabe.28

bb) Mit Erlass des Widerspruchsbescheids vom 3. November 2009 durch den Beklagten wurde der Mangel des Ausgangsbescheids jedoch geheilt, weil der Verbandsvorsitzende durch die eigenhändige Unterzeichnung nunmehr die Verantwortung für den Inhalt des Bescheids übernommen hat.29

(1) Der Widerspruchsbescheid, der dem Ausgangsbescheid gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO erst seine endgültige, den Gegenstand der Anfechtungsklage bildende Gestalt verleiht, kann einen nur formal der Behörde zurechenbaren, inhaltlich aber von einer Privatperson erlassenen Verwaltungsakt durch das Nachholen einer von der Behörde materiell verantworteten Regelung zu einem rechtmäßigen Verwaltungsakt umgestalten, jedenfalls sofern die Widerspruchsbehörde eine umfassende Kontrollbefugnis besitzt (BVerwG, Urt. v. 23. August 2011 - 9 C 2.11 -, juris Rn. 19 bis 23; dem folgend: SächsOVG, Beschl. v. 23. Februar 2012 - 5 A 331/10 -, juris Rn. 27 bis 34; SächsOVG, Urt. v. 3. Dezember 2013 - 4 A 567/11 -, juris Rn. 25).30

Dies war bei Erlass des Widerspruchsbescheids der Fall. Der Beklagte besaß zu diesem Zeitpunkt als Widerspruchsbehörde mangels abweichender landesrechtlicher Regelungen gemäß § 68 Abs. 1 Satz 1, § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 VwGO eine umfassende Kontrollbefugnis, so dass der Mangel des Ausgangsbescheids geheilt werden konnte. Der bisherige § 27 Abs. 3 SächsJG, wonach über Widersprüche gegen Verwaltungsakte des Beklagten, dessen Mitglieder alle dem gleichen Landkreis angehören, noch das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde (§ 74 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SächsKomZG) zu entscheiden hatte, ohne den Verwaltungsakt unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten nachprüfen zu können, wurde ab 11. Juli 2009 durch Art. 6 des Gesetzes zur Änderung des Sächsischen Eigenbetriebsgesetzes vom 26. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 323, 326) aufgehoben.31

(2) Aufgrund der Unterzeichnung des Widerspruchsbescheids durch den Verbandsvorsitzenden liegt eine inhaltlich, d. h. materiell vom Beklagten verantwortete Regelung vor, was gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO den Mangel des Ausgangsbescheids heilt.32

Das Unterschriftserfordernis gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b SächsKAG i. V. m. § 119 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 AO soll sicherstellen, dass tatsächlich die endgültige Entscheidung der Behörde und nicht nur ein Entwurf als Verwaltungsakt ergeht, dass der Inhalt des Bescheids vollständig von der Erklärung des Unterzeichnenden, den Verwaltungsakt zu erlassen, gedeckt ist und dass der rechtlich zuständige Amtsträger innerhalb der Behörde die Verantwortung für den Verwaltungsakt übernimmt (sog. Beweis-, Vollständigkeits- und Garantiefunktion der Unterschrift, vgl. zu § 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG: Stelkens in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. 2014, § 37 Rn. 100; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 14. Aufl. 2013, § 37 Rn. 31; jeweils m. w. N.). Der Verbandsvorsitzende hat mit seiner Unterschrift dementsprechend dokumentiert, dass der vom privaten Geschäftsbesorger stammende Entwurf des Widerspruchsbescheids als Verwaltungsakt mit dem bekanntgegebenen Inhalt vollständig so ergehen soll und dass er als Verbandsvorsitzender dafür die Verantwortung übernimmt. 33

Der Verbandsvorsitzende war beim Beklagten auch der zuständige Amtsträger für den Erlass von Abwasserbeitrags- und Widerspruchsbescheiden. Er führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung, leitet die Verbandsverwaltung (§ 56 Abs. 3 Satz 1 SächsKomZG) und vertritt den Zweckverband nach außen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 22 Abs. 1 SächsKomZG). Als Geschäft der laufenden Verwaltung erlässt er gemäß § 56 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 22 Abs. 3 Satz 1 SächsKomZG auch die nach Grund und Höhe durch das Satzungsrecht weitgehend vorgezeichneten Bescheide im eigenen Tätigkeitsfeld, mithin die Abwasserbeitrags- und seit 11. Juli 2009 auch die zugehörigen Widerspruchsbescheide (vgl. zum Begriff der laufenden Betriebsführung in § 5 Abs. 1 Satz 1 SächsEigBG unter Verweis auf die Vergleichbarkeit mit dem Begriff des Geschäfts der laufenden Verwaltung in § 53 Abs. 2 Satz 1 SächsGemO: SächsOVG, Urt. v. 30. Juni 2004 - 5 B 369/03 -, juris Rn. 25 bis 27).34

Es gibt schließlich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Wahl des Verbandsvorsitzenden nicht wirksam gewesen sein könnte oder er sonst bei Erlass des Widerspruchsbescheids an seiner Amtsausübung gehindert war. Um als Verbandsvorsitzender gewählt werden zu können und dieses Amt ausüben zu dürfen, ist keine besondere, verwaltungsrechtlich qualifizierte Ausbildung nötig. Der Verbandsvorsitzende ist vielmehr unter den gleichen Voraussetzungen wählbar wie ein Bürgermeister (§ 56 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 20 Abs. 1 Satz 3 SächsKomZG und § 49 SächsGemO). Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 der Verbandssatzung des Beklagten muss er Bürgermeister einer Mitgliedgemeinde sein, was hier zutrifft. Dass der Verbandsvorsitzende des Beklagten den Anforderungen des § 49 SächsGemO nicht gerecht wird, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Weitere Voraussetzungen, um das Amt des Verbandsvorsitzenden ausüben zu können, stellt das Gesetz nicht auf.35

(3) Hat der Verbandsvorsitzende des Beklagten den Widerspruchsbescheid vom 3. November 2009 somit sowohl formell als auch materiell selbst erlassen und war er dazu unabhängig davon, ob er eine verwaltungsrechtlich qualifizierte Ausbildung besitzt, auch befugt, kommt es für die Rechtmäßigkeit des Widerspruchsbescheids nicht darauf an, ob der Beklagte neben seinem Verbandsvorsitzenden über die gesetzlich erforderlichen (weiteren) Bediensteten verfügt.36

Es ist deshalb unerheblich, ob der Beklagte als sog. Vollzweckverband, dem gemäß § 3 Abs. 2 seiner Verbandssatzung die Aufgabe der Abwasserbeseitigung vollständig, einschließlich der Abgabenhoheit (vgl. § 60 Abs. 3 SächsKomZG), übertragen wurde, gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2 SächsKomZG i. V. m. § 61 Abs. 2 und § 62 SächsGemO (jeweils in der ab 1. April 2003 geltenden Fassung des Gesetzes zur Änderung des kommunalen Wirtschaftsrechts und des Sächsischen Wassergesetzes vom 4. März 2003, SächsGVBl. S. 49, ber. 158) wegen seiner Größe über einen Fachbediensteten für das Finanzwesen und mindestens einen Bediensteten mit der Befähigung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst verfügen muss, weil der Verbandsvorsitzende diese Befähigung nicht besitzt, wie er in der mündlichen Berufungsverhandlung eingeräumt hat. Selbst wenn der Beklagte gegen diese Vorschriften verstoßen haben sollte, weil er nur über den Verbandsvorsitzenden, aber keine weiteren Bediensteten verfügt, führt dies nicht zur Rechtswidrigkeit des Widerspruchsbescheids vom 3. November 2009.37

Die Regelungen in § 57 Abs. 1 SächsKomZG i. V. m. § 61 Abs. 2 und § 62 SächsGemO über die Pflicht zur Einstellung der für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Selbstverwaltungsträgers erforderlichen Bediensteten haben keine Außenwirkung. Sie verpflichten nur den Selbstverwaltungsträger, die erforderlichen organisatorischen und personellen Maßnahmen zu treffen (Schmid in: Quecke/Schmid, SächsGemO, § 62 Rn. 7). Insofern schränken sie das durch Art. 28 Abs. 2 GG und Art. 82 Abs. 2 SächsVerf garantierte Selbstverwaltungsrecht der Kommunen ein und begrenzen deshalb im Falle der Aufgabenübertragung auf einen Zweckverband auch dessen Organisations- und Personalhoheit. Der Verstoß gegen diese Vorschriften kann jedoch den einzelnen Bürger nicht in eigenen subjektiven Rechten verletzen (vgl. Rehak in: Quecke/Schmid, SächsGemO, § 61 Rn. 1). Davon geht offensichtlich auch der Gesetzgeber aus. Die Neufassung dieser Vorschriften trat am 1. April 2003 ohne Übergangsregelung in Kraft, obwohl deren sofortige Umsetzung aus verschiedenen Gründen, u. a. abhängig von der jeweiligen Beschäftigungssituation beim Aufgabenträger, nicht möglich war. Die Gesetzesbegründung zu § 62 Abs. 2 Nr. 2 SächsGemO führt dementsprechend aus, dass dessen neue Anforderungen nicht für bereits eingestellte Fachbedienstete für das Finanzwesen gelten sollen, sondern nur für Neueinstellungen (LT-Drs. 3/6213 S. 13/14 der Gesetzesbegründung). § 57 Abs. 1 SächsKomZG i. V. m. § 61 Abs. 2 und § 62 SächsGemO verpflichtet deshalb die Selbstverwaltungsträger nur zukunftsgerichtet im Rahmen ihrer Personalplanung und -entwicklung auf die Einstellung der für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung nötigen Bediensteten hinzuwirken (vgl. Nr. 4 der Anwendungshinweise zu § 61 Abs. 2 und § 62 Abs. 2 n. F. SächsGemO des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 18. Mai 2004, http://www.kommunale-verwaltung.sachsen.de unter „Kommunalwesen“).38

Würde ein Verstoß gegen diese Vorschriften hingegen zur Rechtswidrigkeit der vom Aufgabenträger erlassenen Bescheide führen, hätte mangels Übergangsregelung ab Inkrafttreten der Neufassung am 1. April 2003 bis zur Einstellung der nötigen Bediensteten kein Bescheid erlassen werden können, falls der Aufgabenträger bis dahin nur die nach bisherigem Recht erforderlichen Bediensteten beschäftigt hat. Ein solches Normverständnis wäre auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil ein vom zuständigen Organ des Selbstverwaltungsträgers im vorgeschriebenen Verfahren formgerecht erlassener Bescheid inhaltlich selbst dann rechtsfehlerfrei sein kann, wenn dem Selbstverwaltungsträger ansonsten die nötigen Bediensteten für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung fehlen. Die Einstellung der gesetzlich notwendigen Bediensteten sichert deshalb zwar abstrakt-generell eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung durch den Selbstverwaltungsträger, sagt aber nichts darüber aus, ob ein konkreter Bescheid gegenüber dem einzelnen Bürger rechtmäßig ist.39

Verfassungsmäßige Rechte des Bescheidempfängers werden dadurch nicht verletzt. Der Grundsatz der Selbstorganschaft ist vorliegend gewahrt, weil die Aufgabe, Bescheide zu erlassen, nach außen formell und materiell durch den Aufgabenträger selbst, d. h. durch sein eigenes Organ, und nicht durch Dritte wahrgenommen wird. Da der Verbandsvorsitzende des Beklagten hier zugleich Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde und damit Beamter auf Zeit ist (§ 51 Abs. 2 SächsGemO), besitzt er schon deshalb die nötige Unparteilichkeit bei der Erfüllung dieser Aufgabe (vgl. Art. 92 Abs. 1 SächsVerf). Ebenso sind dadurch die hoheitlichen Befugnisse für diese Aufgabe einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes übertragen, der in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis steht (Art. 33 Abs. 4 GG, Art. 91 Abs. 1 SächsVerf). Zudem bekleidet der Verbandsvorsitzende ein Ehrenamt (§ 56 Abs. 2 Satz 1 SächsKomZG), das er uneigennützig, verantwortungsbewusst und verschwiegen (§ 56 Abs. 2 Satz 4 SächsKomZG i. V. m. § 35 Abs. 1 Satz 1 und § 19 Abs. 1 und 2 SächsGemO) sowie nach dem Gesetz und in freier, dem Gemeinwohl verpflichteter Überzeugung auszuüben hat (§ 56 Abs. 2 Satz 4 SächsKomZG i. V. m. § 35 Abs. 3 SächsGemO).40

Eine besondere fachliche Qualifikation für das Amt des Bürgermeisters und damit des Verbandsvorsitzenden wird weder vom Gesetz verlangt noch ist eine solche aufgrund des Funktionsvorbehalts des Art. 33 Abs. 4 GG oder des Art. 91 Abs. 1 SächsVerf geboten, wenn dem Zweckverband neben dem Verbandsvorsitzenden die gesetzlich vorgesehenen weiteren Bediensteten fehlen. Der Funktionsvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 GG bzw. des Art. 91 Abs. 1 SächsVerf dient zwar auch dem Schutz der durch die hoheitliche Aufgabenwahrnehmung in ihren Grundrechten betroffenen Bürger, die deshalb unabhängig vom subjektiv-rechtlichen Gehalt des Funktionsvorbehalts im Rahmen ihrer Grundrechtsbetroffenheit ggf. dessen Verletzung rügen können (BVerfG, Urt. v. 18. Januar 2012 - 2 BvR 133/10 -, juris Rn. 126). Er soll jedoch nur gewährleisten, dass die Ausübung hoheitlicher Befugnisse als ständige Aufgabe regelmäßig den besonderen Sicherungen einer qualifizierten, loyalen und gesetzestreuen Aufgabenerfüllung durch Angehörige des öffentlichen Dienstes unterliegt. Dazu wird dem Berufsbeamtentum ein Mindesteinsatzbereich institutionell gesichert (BVerfG a. a. O., juris Rn. 136). Werden Angehörige des öffentlichen Dienstes zur Aufgabenerfüllung eingesetzt, wie hier zum Erlass von Widerspruchsbescheiden durch den Verbandsvorsitzenden, der Bürgermeister einer Mitgliedsgemeinde ist, wird somit der Funktionsvorbehalt unabhängig von der fachlichen Qualifikation des Beamten gewahrt.41

Bei einem Bürgermeister kommt hinzu, dass er bereits durch seine Wahl Beamter wird (§ 160 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 161 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 SächsBG a. F.; ab 1. April 2014: § 147 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 148 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 SächsBG) und deshalb der Zugang zu seinem Amt wegen des Vorrangs des Demokratieprinzips nicht vom Leistungsprinzip (Art. 33 Abs. 2 GG, Art. 91 Abs. 2 SächsVerf: Eignung, Befähigung und fachliche Leistung), d. h. von der Erfüllung besonderer fachlicher Voraussetzungen abhängt (vgl. SächsVerfGH, Urt. v. 20. Februar 1997 - Vf. 25-IV-96 -, juris Rn. 30 bis 33; Wahl in: Quecke/Schmid, SächsGemO, § 51 Rn. 104). Diese besondere demokratische Legitimation des Bürgermeisters setzt sich im Amt des Verbandsvorsitzenden fort, wenn und soweit Gemeinden ihre Aufgaben auf einen Zweckverband übertragen, der von einem gemäß § 56 Abs. 1 Satz 1 SächsKomZG aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählten Bürgermeister einer seiner Mitgliedsgemeinden geleitet wird. Die übertragenen Aufgaben werden dann beim Zweckverband von einem demokratisch vergleichbar legitimierten, auf eine loyale und gesetzestreue Aufgabenerfüllung verpflichteten Organ wahrgenommen, wie dies in der Gemeinde der Bürgermeister ist.42

b) Auch aus anderen Gründen ist der Bescheid vom 8. Dezember 2008 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 3. November 2009 nicht rechtswidrig.43

aa) Rechtsgrundlage ist die Abwassersatzung des Beklagten vom 3. Juni 2008. Sie ist in ihrem hier maßgeblichen Beitragsteil (§§ 20 ff. AbwS) wirksam. Anhaltspunkte dafür, dass sie nicht formell ordnungsgemäß aufgrund der Verbandssatzung des Beklagten erlassen wurde, gibt es nicht. Materiell begegnet sie ebenfalls keinen Bedenken.44

(1) Der Beklagte war befugt, durch Satzung zu bestimmen, dass zur Ausstattung seiner Abwasserentsorgungseinrichtung mit Betriebskapital Abwasserbeiträge erhoben werden, weil er eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserentsorgung betreibt (§ 46 und § 60 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 SächsKomZG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 17 Abs. 1 Satz 1 SächsKAG). Dass er die Betriebsführung der Einrichtung einem privaten Geschäftsbesorger übertragen hat, steht dem nicht entgegen. Rechtsgrundlage für die Einschaltung eines solchen Verwaltungshelfers war § 63 Abs. 3 Satz 1 SächsWG a. F., wonach sich der Abwasserbeseitigungspflichtige zur Erfüllung seiner Pflicht Dritter bedienen kann. Zu Unrecht rügt der Kläger, der Beklagte habe sich nicht die nötigen Einwirkungsrechte auf den privaten Geschäftsbesorger vorbehalten, um noch von einer Verwaltungs- bzw. Erfüllungshilfe sprechen zu können.45

Eine den Aufgabenträger zur Beitragserhebung berechtigende öffentliche Einrichtung liegt auch dann vor, wenn dafür ein privater Dritter in Dienst genommen wird, solange die Aufgabe selbst nicht übertragen wird, die Anlagen dafür wirksam gewidmet sind und sich der Aufgabenträger den nötigen Einfluss auf den Dritten vorbehalten hat (ausführlich zu Wasserversorgungsbeiträgen: SächsOVG, Beschl. v. 24. September 2004 - 5 BS 119/04 -, juris Rn. 2 bis 32; Parallelentscheidung zu Abwasserbeiträgen: SächsOVG, Beschl. v. 24. September 2004 - 5 BS 118/04 -, nicht veröffentlicht). Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung und das Eigentum an den Abwasseranlagen ist hier beim Beklagten verblieben (§ 1 letzter Absatz des Geschäftsbesorgungsvertrags vom 18. Dezember 2000). An der wirksamen Widmung der Abwasseranlagen für den Einrichtungszweck bestehen deshalb keine Zweifel. Das bestreitet auch der Kläger nicht. Die Verantwortung für den Einrichtungsbetrieb liegt ebenfalls beim Beklagten. Er hat sich den nötigen Einfluss auf den Geschäftsbesorger vorbehalten.46

Um die Verantwortung für die Einrichtung zu behalten, muss der Aufgabenträger das Recht zur jederzeitigen Einwirkung auf das Handeln der Privatrechtsperson haben, um dieser gegenüber seine Vorstellungen durchsetzen zu können. Der erforderliche maßgebende Einfluss auf den Einrichtungsbetrieb ist nur gegeben, wenn der private Dritte den Weisungen der Gemeinde unterliegt, mit denen diese die Umsetzung der gesetzlichen und satzungsrechtlichen sowie der weiteren von ihr für zweckmäßig gehaltenen Vorgaben sicherstellen kann. Darüber hinaus bedarf es geeigneter Mechanismen zur effektiven Überwachung der Tätigkeit des Dritten (SächsOVG, Beschl. v. 24. September 2004 - 5 BS 119/04 -, juris Rn. 9). Dies ist hier der Fall.47

Gemäß § 8 des Geschäftsbesorgungsvertrags vom 18. Dezember 2000 muss der Geschäftsbesorger dem Beklagten spätestens drei Monate vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan zur Genehmigung vorlegen, nach dem sich die Betriebsführung richtet. Dessen spätere Änderung ist vom Geschäftsbesorger schriftlich zu begründen und wiederum genehmigungspflichtig. Der Geschäftsbesorger muss außerdem über den Stand der Betriebsentwicklung jeweils vierteljährlich und über Geschäftsvorfälle außerhalb der laufenden Geschäfte jederzeit berichten. Der Beklagte darf zudem jederzeit Einsicht in die Betriebsunterlagen nehmen, Auskunft über die Betriebsentwicklung verlangen und eine externe Wirtschaftsprüfung der jährlichen Betriebs- und Geschäftsführung veranlassen. Gemäß § 9 letzter Absatz des Geschäftsbesorgungsvertrags besteht schließlich ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund.48

Auf diese vertraglichen Vereinbarungen beschränkt sich die Einflussmöglichkeit des Beklagten jedoch nicht. Da es sich bei dem Vertrag ausdrücklich und auch inhaltlich (umfassende technische und kaufmännische Betriebsführung der Abwasseranlagen des Beklagten in dessen Namen und auf dessen Rechnung gegen ein kostendeckendes Entgelt, vgl. u. a. § 1 Abs. 3 sowie §§ 3, 4 und 6 des Vertrags) um einen Geschäftsbesorgungsvertrag i. S. v. § 675 Abs. 1 BGB handelt (zum Begriff vgl. Sprau in: Palandt, BGB, 72. Aufl. 2013, § 675 Rn. 2 bis 7), unterliegt der private Geschäftsbesorger bereits deshalb im Rahmen des Vertragsgegenstands umfassend den Weisungen des Beklagten, von denen er grundsätzlich nur gemäß § 665 BGB abweichen darf. Dies gilt unabhängig davon, ob der Vertrag als privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher zu qualifizieren ist (vgl. § 1 Satz 1 SächsVwVfZG/SächsVwVfG i. V. m. § 62 Satz 2 VwVfG. Es ist mithin nicht nur gewährleistet, dass der Beklagte umfassend darüber informiert ist, ob und wie der Geschäftsbesorger den Vertrag und den jeweils genehmigten Wirtschaftsplan einhält, sondern der Beklagte kann auch die nötigen Weisungen zu deren Erfüllung erteilen. Dies schließt beispielsweise Weisungen ein, die sicherstellen, dass der Geschäftsbesorger die zur Aufgabenerfüllung nötigen, d. h. fachkundigen Mitarbeiter einstellt (vgl. § 2 Satz 1 des Vertrags). Dass das gesetzliche Weisungsrecht gemäß § 675 Abs. 1 i. V. m. § 665 BGB ausgeschlossen wurde, ist dem Vertrag nicht zu entnehmen.49

(2) Die mit der Abwassersatzung vom 3. Juni 2008 gebildete öffentliche Einrichtung des Beklagten zur zentralen Abwasserentsorgung begegnet auch nach Art und Umfang nicht den vom Kläger geäußerten Bedenken.50

Der Beklagte betreibt gemäß § 1 Abs. 1 AbwS zwei anlagenbezogene öffentliche Einrichtungen zur Abwasserentsorgung, eine Einrichtung zur dezentralen Entsorgung des Schmutzwassers aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die Gegenstand einer gesonderten Satzung und damit zu Recht auch nicht Gegenstand der mit der Globalberechnung 2005 kalkulierten Schmutzwasserbeiträge ist (vgl. § 1 Abs. 1 Unterabs. 2, § 21 Abs. 5 AbwS), sowie eine einheitliche Einrichtung zur zentralen Entsorgung des übrigen Abwassers (vgl. § 1 Abs. 1 Unterabs. 1 AbwS). Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass die Voraussetzungen für die Bildung der beiden anlagenbezogenen öffentlichen Einrichtungen gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 2 SächsKAG nicht vorlagen und der Beklagte das ihm dabei zustehende, weite Organisationsermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt haben könnte (vgl. dazu SächsOVG, Urt. v. 27. Oktober 2010 - 5 A 420/10 -, juris Rn. 31 bis 36). Es ist nicht willkürlich oder sachfremd, für dezentral entsorgte Grundstücke, für die gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 2 und 3 SächsKAG keine Abwasserbeiträge erhoben werden dürfen, eine eigenständige öffentliche Entsorgungseinrichtung zu bilden. Nichts anderes gilt, soweit der Beklagte im Übrigen dem gesetzlichen Normalfall entsprechend (§ 17 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 1 SächsKAG) eine einheitliche Einrichtung zur zentralen Abwasserentsorgung betreibt, selbst wenn die zentrale Abwasserentsorgung ihrerseits mit technisch voneinander getrennten Anlagen erfolgen sollte. Denn es gibt keinen zwingenden Grund, hier mehrere anlagenbezogene Einrichtungen zur zentralen Abwasserentsorgung zu bilden.51

Ein solcher Grund liegt insbesondere nicht darin, dass die zentrale Abwasserentsorgungseinrichtung des Beklagten nicht das gesamte anfallende Abwasser selbstständig entsorgt, sondern in weiten Teilen nur aus einem - möglicherweise von den übrigen Anlagen technisch getrennten - Kanalnetz besteht, das das Abwasser der Kläranlage in H.......... zuführt, für deren Benutzung der Beklagte ein Einleitungsentgelt zahlt (Seite 11 Ziffer 23 der Globalberechnung 2005). Denn der beitragsfähige Vorteil, der den an dieses Kanalnetz angeschlossenen bzw. anschließbaren Grundstücken geboten wird, ist nicht davon abhängig, ob das Kanalnetz zu einem eigenen Klärwerk des Beklagten führt oder nicht. Dass der Beklagte Kosten für die fremde Kläranlage in H.......... in die Beitragskalkulation eingestellt hat, wird nicht vorgetragen. Dergleichen ist auch nicht ersichtlich.52

Mangels Bildung getrennter anlagenbezogener Einrichtungen zur zentralen Abwasserentsorgung war der Beklagte gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. 9 Abs. 3 Satz 1 SächsKAG verpflichtet, einen einheitlichen Beitragssatz festzusetzen, der für alle an die Gesamteinrichtung angeschlossenen bzw. anschließbaren Grundstücke gleichermaßen gilt, unabhängig davon, an welchen Teil dieser Einrichtung sie angeschlossen bzw. anschließbar sind und welche beitragsfähigen Kosten der jeweilige Teil der öffentlichen Einrichtung verursacht. Da die zentrale Abwasserentsorgungseinrichtung allen an sie angeschlossenen oder anschließbaren Grundstücken nur eine Schmutz-, nicht aber allen eine Niederschlagswasserentsorgung bietet (Seite 11 Ziffer 25 der Globalberechnung 2005), war der Beklagte zudem berechtigt, auf Beiträge zur Niederschlagsentwässerung zu verzichten und für seine zentrale Abwasserentsorgungseinrichtung nur Schmutzwasserbeiträge zu erheben (§ 17 Abs. 4 Satz 2 SächsKAG).53

(3) Die Einwände des Klägers gegen die Höhe des in der Abwassersatzung vom 3. Juni 2008 festgesetzten Betriebskapitals und Beitragssatzes greifen nicht durch.54

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Investitionskosten für die Niederschlagsentwässerung in die Kalkulation der Schmutzwasserbeiträge eingeflossen sind. Dass nach der früheren Globalberechnung von 2002 mit dem Beitrag sowohl die Schmutz- als auch die Niederschlagsentwässerungsanlagen finanziert wurden (Vollentsorgungsbeitrag), bedeutet nicht, dass der Beitragssatz sinken muss, wenn mit dem Beitrag jetzt, nach der Globalberechnung 2005, nur noch die Schmutzwasseranlagen finanziert werden sollen (vgl. § 17 Abs. 5 SächsKAG). Allein die Höhe des in der Globalberechnung 2005 kalkulierten Wiederbeschaffungszeitwerts der Anlagen für die Niederschlagsentwässerung (11.250.954,00 €) im Verhältnis zum Wiederbeschaffungszeitwert der Schmutzwasseranlagen (49.516.199,00 €) indiziert nichts anderes. Denn die Beitragskalkulation in der Globalberechnung 2005 hat sich kosten- und flächenseitig gegenüber 2002 wesentlich geändert.55

In die Globalberechnung von 2002 waren keine weiteren Investitionen nach 2003 aufgenommen worden, so dass der mittelfristige Investitionsplan in der Globalberechnung 2005 wesentlich ausgebaut wurde (Seite 2 Ziffer 4 der Globalberechnung 2005). Bei den ab 2005 zusätzlich einzubeziehenden, 2002 noch nicht berücksichtigten Kosten handelt es sich überwiegend um Schmutzwasserkosten (17.506.000,00 € gegenüber 449.000,00 € für die Niederschlagsentwässerung), während der Wiederbeschaffungszeitwert der Niederschlagsentwässerungsanlagen überwiegend (10.288.340,00 € von den 11.250.954,00 €) auf die 1999 übernommenen Altanlagen entfällt (Anlage 1 der Globalberechnung 2005). Der Anteil der Schmutzwasserkosten ist deshalb in der Globalberechnung 2005 deutlich gestiegen. Darüber hinaus gab es gegenüber 2002 erhebliche Änderungen auf der Flächenseite; insbesondere wurden erhebliche, 2002 noch enthaltene Flächenanteile nicht in die Globalberechnung 2005 übernommen (Seite 21 Ziffer 42 der Globalberechnung 2005). Dadurch reduziert sich gegenüber 2002 die Summe der Bemessungseinheiten, wodurch der höchstzulässige Beitragssatz steigt (§ 18 Abs. 2 SächsKAG). Zudem ist es möglich, selbst bei unveränderter Kosten- und Flächenseite nach Abzug der Kosten der Niederschlagsentwässerung den bisherigen Beitragssatz beizubehalten und damit nur noch die Schmutzwasseranlagen zu finanzieren, wenn der bisherige Beitragssatz ausreichend weit unter dem früher (einschließlich der Niederschlagsentwässerungskosten) berechneten höchstzulässigen Beitragssatz festgesetzt wurde. Es ist daher vorliegend plausibel und nachvollziehbar, trotz des Wechsels vom Vollentsorgungs- zum Schmutzwasserbeitrag den Beitragssatz unverändert zu lassen.56

Auch bei den in die Globalberechnung 2005 eingestellten Zuweisungen und Zuschüssen Dritter (Fördermittel), die das mit den Beiträgen zu finanzierende Betriebskapital reduzieren (§ 17 Abs. 3 Satz 2 SächsKAG), sind keine rechtlich relevanten Fehler erkennbar. Der vom Kläger verlangten Vorlage aller Fördermittelbescheide, aus denen sich die Zuordnung der Förderung zur Schmutzwasserentsorgung und zur Niederschlagsentwässerung ergibt, bedarf es daher nicht.57

Der prozentuale Anteil der Fördermittel (Förderquote) am nominalen Anschaffungs- und Herstellungswert der 1999 übernommenen Abwasseranlagen legt nicht nahe, dass zu wenige Fördermittel in die Globalberechnung 2005 eingestellt worden sein könnten. Entgegen der Ansicht des Klägers ist dazu nicht auf das Verhältnis der bis 1999 gewährten Fördermittel (9.955.837,00 €) zum Nominalwert aller im Jahre 1999 übernommenen Abwasseranlagen (34.743.395,00 €) abzustellen. Die bis 1999 gewährten Fördermittel wurden gemäß Anlage 3 der Globalberechnung 2005 ausschließlich den Schmutzwasseranlagen zugeordnet. Der Wert der 1999 übernommenen Schmutzwasseranlagen beträgt aber nur 23.913.180,00 € (Anlage 1 der Globalberechnung 2005), was eine Förderquote von 41,6 % ergibt. Hinzu kommt, dass gemäß Anlage 2 der Globalberechnung 2005 ein nicht unerheblicher Teil der 1999 übernommenen Abwasseranlagen vor 1990 hergestellt wurde, für die der Beklagte somit keine Fördermittel erhalten haben kann. Wird der Anschaffungswert dieser Altanlagen von den 23.913.180,00 € abgezogen, erhöht sich die Förderquote nochmals.58

Auch insgesamt gibt die Förderquote keinen Anlass anzunehmen, der Beklagte habe zu wenige Fördermittel in die Globalberechnung 2005 eingestellt. Gemäß Anlage 3 der Globalberechnung 2005 stehen dem nominalen Anschaffungs- und Herstellungswert der gesamten Abwasseranlage (55.830.918,00 €) 19.930.042,00 € Fördermittel gegenüber. Dies entspricht zwar einer Quote von nur 35,7 %, lässt aber unberücksichtigt, dass von den 55.830.918,00 € der Wert der vor dem 3. Oktober 1990 hergestellten Altanlagen abzuziehen wäre. Dementsprechend hat der Beklagte alle in die Globalberechnung 2005 eingestellten Fördermittel (19.930.042,00 €) dem von ihm für die Kontrollrechnung gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 SächsKAG bestimmten Investitionszeitraum von 1994 bis 2010 zugeordnet, in dem Abwasseranlagen im Wert von 44.844.857,00 € hergestellt wurden, was eine Förderquote von 44,4 % ergibt. Bezogen auf den Nominalwert der allein beitragsrelevanten Schmutzwasseranlagen (gemäß Anlage 1 der Globalberechnung 2005 insgesamt 43.079.203,00 € und im Investitionszeitraum 1994 bis 2010 36.635.598,00 €) sowie Fördermitteln für die Schmutzwasseranlagen von 19.548.794,00 € (Anlage 3 der Globalberechnung 2005) ergibt sich deshalb eine Förderquote für die Schmutzwasseranlagen von insgesamt 45,4 % bzw. für die Zeit von 1994 bis 2010 von 53,4 %.59

Da zudem die bis 1999 gewährten Fördermittel vollständig und die danach gewährten Fördermittel ganz überwiegend den Schmutzwasseranlagen zugeordnet wurden (gemäß Anlage 3 der Globalberechnung 2005 entfallen auf die Niederschlagsentwässerung insgesamt nur 381.248,00 € Fördermittel), hätte selbst eine fehlerhafte Zuordnung von Fördermitteln zur Niederschlagsentwässerung keine Auswirkungen. Denn gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 SächsKAG führt die fehlerhafte oder fehlende Ermittlung des Betriebskapitals oder Beitragssatzes nur dann zur Nichtigkeit seiner Festsetzung in der Abgabensatzung, wenn die zulässige Höchstgrenze des Beitragssatzes überschritten ist. Das wäre hier nicht der Fall. Würden die der Niederschlagsentwässerung zugeordneten Fördermittel vollständig der Schmutzwasserentsorgung zugerechnet, würde dies den höchstens angemessenen Beitragssatz bei der Kontrollrechnung gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 SächsKAG (Seite 26 der Globalberechnung 2005) nur auf 1,58 € je m2 Nutzungsfläche und den höchstzulässigen Beitragssatz aufgrund des höchstzulässigen Betriebskapitals gemäß § 17 Abs. 3 SächsKAG (Seite 24 der Globalberechnung 2005) nur auf 2,78 € je m2 Nutzungsfläche reduzieren. Beide würden jeweils noch deutlich über dem festgesetzten Beitragssatz von 1,38 € je m2 Nutzungsfläche liegen.60

Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 SächsKAG ist auch unschädlich, dass sich die Ortslage Z....... auf der Kostenseite der Beitragskalkulation nicht findet (Anlage 2 zur Globalberechnung 2005) und auf der Flächenseite zwar mit ihrer Nutzungsfläche von 86.540 m2 ausgewiesen, aber in die Summe aller Nutzungsflächen nicht mit einbezogen wurde (Anlage 5 zur Globalberechnung 2005). Die fehlende Berücksichtigung der Schmutzwasseranlagen dieser Ortslage auf der Kostenseite wirkt sich betriebskapitalsenkend und damit nur zugunsten der Beitragspflichtigen aus. Wird die Summe der Bemessungseinheiten, d. h. die Gesamtnutzungsfläche nach der Globalberechnung 2005 von 10.588.018 m2 um die Nutzungsfläche der Ortslage Z....... von 86.540 m2 erhöht, sinken der höchstens angemessene Beitragssatz bei der Kontrollrechnung gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 SächsKAG (Seite 26 der Globalberechnung 2005) und der höchstzulässige Beitragssatz aufgrund des höchstzulässigen Betriebskapitals gemäß § 17 Abs. 3 SächsKAG (Seite 24 der Globalberechnung 2005) jeweils um nicht mehr als zwei Cent je m2 Nutzungsfläche. Der höchstens angemessene und der höchstzulässige Beitragssatz würden deshalb selbst dann noch deutlich über dem in der Satzung festgesetzten Beitragssatz von 1,38 € je m2 Nutzungsfläche liegen.61

bb) Die Festsetzung des Schmutzwasserbeitrags auf Grundlage der Abwassersatzung des Beklagten vom 3. Juni 2008 begegnet ebenfalls keinen Bedenken.62

(1) Das streitgegenständliche Grundstück des Klägers unterliegt der Schmutzwasserbeitragspflicht. Es wird nicht dezentral i. S. v. § 17 Abs. 1 Sätze 2 und 3 SächsKAG i. V. m. § 1 Abs. 1 Unterabs. 2, § 21 Abs. 5 AbwS entsorgt, sondern zentral, weil es an die Kläranlage in Z....... angeschlossen ist, die zur öffentlichen Abwasserentsorgungseinrichtung des Beklagten gehört und keine der dezentralen Entsorgung zugehörige Kleinkläranlage oder abflusslose Grube darstellt.63

Der Begriff der Kleinkläranlage ist im Sächsischen Kommunalabgabengesetz zwar nicht definiert. Jedoch kann auf die Definition in § 63 Abs. 1 Satz 3 SächsWG a. F. (seit 8. August 2013 in § 52 Abs. 1 SächsWG n. F.) zurückgegriffen werden, weil im Abgabenrecht, wo der Begriff der Abgrenzung zu Anlagen der zentralen Entsorgung dient, kein engeres Begriffsverständnis als im Wasserrecht geboten ist. Danach sind Kleinkläranlagen Anlagen zur Behandlung häuslicher Abwässer, die für eine Belastung von weniger als 3 kg biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB5) oder 8 m³ täglich bemessen sind. Da das häusliche Abwasser eines einzelnen Einwohners - etwa 150 Liter am Tag - im Mittel einen biochemischen Sauerstoffbedarf von 60 g je Tag verursacht (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerwert), können somit an eine Kleinkläranlage bis zu 50 Personen (Einwohnerwerte) angeschlossen werden (SächsOVG, Beschl. v. 10. Oktober 2013 - 5 A 91/11 -, juris Rn. 6).64

Das Klärwerk in Z....... ist danach weder eine Kleinkläranlage noch eine abflusslose Grube. Der Beklagte hat nachvollziehbar dargelegt, dass das Klärwerk in Z....... mit einer Investitionssumme von etwa 170.000,00 € errichtet wurde und eine Kapazität von 160 Einwohnerwerten besitzt. Es verfügt über eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser aus einer biologisch wirkenden Abwasserbehandlungsanlage in den V............ in Z....... sowie eine wasserrechtliche Genehmigung zum Bau und Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage. Dass zusätzlich technisch bedingt regelmäßig gereinigter Schlamm abgefahren wird, ist plausibel und ebenso bei Kleinkläranlagen üblich, bedeutet aber nicht, dass die Anlage abflusslos ist. Gründe anzunehmen, dass das Klärwerk in Z....... nur für die Abwasserentsorgung von bis zu 50 Personen bestimmt oder gänzlich ohne eigenen Abfluss sein könnte, gibt es daher nicht. Auch der Kläger behauptet nicht, dass das Klärwerk in Z....... nur für 50 Einwohnerwerte oder weniger ausgelegt wäre.65

(2) Der Schmutzwasserbeitrag wurde schließlich auch der Höhe nach zutreffend festgesetzt. Insbesondere ist der Nutzungsfaktor von 2,0 wegen dreigeschossiger Bebaubarkeit zutreffend (§ 25 Abs. 2 Nr. 5 AbwS).66

Zwar ist das hier betroffene, mit seinem aufstehenden Gebäude unstreitig zum unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) gehörende Grundstück des Klägers nach den vorliegenden Grund- und Querrissen selbst nicht dreigeschossig i. S. v. § 25 Abs. 1 Satz 4 AbwS bebaut, weil das dritte Geschoss, das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses G................. Nr. ., nicht über mindestens zwei Dritteln seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist, was anhand der vorliegenden Lichtbilder wegen der flachen Dachform auch äußerlich ohne weiteres erkennbar ist. Jedoch hat bereits das Verwaltungsgericht aufgrund des durchgeführten Ortstermins am 8. Juni 2011 durch Inaugenscheinnahme festgestellt, dass die Umgebungsbebauung in unmittelbarer Nachbarschaft mehrere dreigeschossige Gebäude aufweist, die sich prägend auf das streitgegenständliche Grundstück auswirken, so dass es dreigeschossig bebaut werden könnte. Es gibt keinen Grund, an der Richtigkeit dieser Feststellung zu zweifeln. Die vom Kläger vorgelegten Lichtbilder der umgebenden Gebäude (Anlagenkonvolut B 9) belegen diese Feststellung des Verwaltungsgerichts.67

Danach weisen zwar die dem Mehrfamilienhaus G................. Nr. . gegenüberliegenden drei Mehrfamilienhäuser G................. Nrn. ., . und . ein vergleichbares Dachgeschoss auf wie das des Klägers, so das auch diese nach ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht dreigeschossig bebaut sind. Jedoch besitzen die hinter den Häusern Nrn. ., . und . liegenden weiteren drei Mehrfamilienhäuser G................. Nrn. .., .. und .. und die neben dem Mehrfamilienhaus G................. Nr. . liegenden Wohnhäuser G................. Nrn. . und . ebenso wie weitere Wohnhäuser der Umgebung (G................. Nrn. ., ., .. und ..) jeweils ein in Mansardenform ausgebautes Dachgeschoss, das jeweils wegen seiner steilen Bauform seiner äußeren Erscheinung nach ein drittes Geschoss aufnehmen könnte, das über mindestens zwei Dritteln seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist (§ 25 Abs. 1 Satz 4 AbwS). Dementsprechend hatte der Kläger im Parallelverfahren (Az. 5 A 192/12) erstinstanzlich (Schriftsatz vom 17. Februar 2011, Seite 4) selbst eingeräumt, dass das Dachgeschoss der dort streitigen drei Mehrfamilienhäuser G................. Nrn. ..., .. und . als drittes Vollgeschoss anzusehen sei. 68

Ob die infolge ihres in Mansardenform ausgebauten Dachgeschosses äußerlich als dreigeschossig erscheinenden Wohnhäuser der näheren Umgebung jeweils tatsächlich über mindestens zwei Dritteln der Grundfläche ihrer Dachgeschosse eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweisen, ist ohne Belang. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklärt, dass im Rahmen des § 34 Abs. 1 BauGB, nach dem sich auch vorliegend die Zahl der für den Nutzungsfaktor maßgebenden, zulässigen Geschosse bestimmt (§ 31 Abs. 1 AbwS), in erster Linie auf solche Maßfaktoren abzustellen ist, die nach außen wahrnehmbar in Erscheinung treten und anhand derer sich die vorhandenen Gebäude in der näheren Umgebung in Beziehung zueinander setzen lassen. Auf die Feinheiten der an landesrechtliche Begriffe wie demjenigen des Vollgeschosses anknüpfenden Berechnungsregeln der Baunutzungsverordnung kommt es dabei grundsätzlich nicht an (BVerwG, Beschl. v. 14. März 2013 - 4 B 49.12 -, juris Rn. 5). Dem ist zu folgen, so dass es genügt, dass das Dachgeschoss des auf dem streitgegenständlichen Grundstück befindlichen Gebäudes ebenso wie die umgebenden Gebäude derart in Mansardenform ausgebaut werden könnte, dass es nach außen wahrnehmbar ein drittes Vollgeschoss i. S. v. § 25 Abs. 1 Satz 4 AbwS aufnimmt. Dies ist zur Überzeugung des Senats angesichts der Umgebungsbebauung der Fall. Gründe, die einem solchen Ausbau des Gebäudes auf dem streitgegenständlichen Grundstück entgegenstehen könnten, etwa Denkmalschutzvorschriften, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.69

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO.70

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil kein Fall des § 132 Abs. 2 VwGO vorliegt.71


Rechtmittelbelehrung

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.

Die Beschwerde ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung - SächsEJustizVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2014 (SächsGVBl. S. 291) in der jeweils geltenden Fassung einzulegen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Sächsischen E-Justizverordnung einzureichen.
In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der der Beschluss abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.
Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen.
In Angelegenheiten, die ein gegenwärtiges oder früheres Beamten-, Richter-, Wehrpflicht-, Wehrdienst- oder Zivildienstverhältnis oder die Entstehung eines solchen Verhältnisses betreffen, in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangelegenheiten, sind auch Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder vertretungsbefugt. Vertretungsbefugt sind auch juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer dieser Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Diese Bevollmächtigten müssen durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln.
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen.
Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.



gez.:
Raden					  Dehoust				   Tischer
Beschluss vom 18. Dezember 2014
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47 Abs. 1 sowie § 52 Abs. 3 Satz 1 GKG auf
2.398,44 €
festgesetzt.
Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 68 Abs. 1 Satz 5, § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).



gez.:
Raden					  Dehoust				   Tischer
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